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Der direkte und schnelle Weg 
zum Zeichen  
 
Das Kompostierbarkeitszeichen 
von IBAW e.V. und DIN CERTCO  
 
 
Reichweite des Kompostierbarkeitszeichens 
 
Das Kompostierbarkeitszeichen wird in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, 
Großbritannien und Polen verwendet. Zertifikate für kompostierbare Werkstoffe und Produkte 
gelten in allen beteiligten Ländern. Doppelprüfungen oder Doppelzertifizierungen sind nicht 
notwendig.  
 

 
 
 
Ihre Ansprechpartner in den einzelnen Ländern finden Sie in der folgenden Liste. 
 
Land Ansprechpartner 
Deutschland 
und Schweiz 

DIN CERTCO www.dincertco.de Lukas Willhauck 
lukas.willhauck@dincertco.de 
+49 30 2601-2043 

Großbritannien UK Composting 
Association 

www.compost.org.uk Melvyn Chimes 
melvyn@compost.org.uk 
+44 1933 22 77 77 

Niederlande Keurmerkinstituut www.keurmerk.nl Rene Ungerer 
rene@keurmerk.nl 
+31 10 440 32 66 

Polen COBRO www.cobro.org.pl Andrzej Milewski 
milewski@cobro.org.pl 
+48 22 842 20 11 
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Für Produktzertifizierungen können Sie sich an einen Ansprechpartner Ihrer Wahl wenden, 
vorzugsweise an denjenigen, in dessen Land Ihre Gesellschaft ihren Sitz hat. Für Werkstoff- 
Halbzeug- und Zusatzstoffregistrierungen wenden Sie sich bitte direkt an DIN CERTCO in Berlin. 
 
 
Antragsstellung 
 
Mit dieser kurzen Anleitung möchten wir Ihnen helfen, möglichst rasch zu Ihrer Zertifizierung zu 
gelangen. Die Schritte bis zur Produktzertifizierung oder Werkstoffregistrierung gemäß dem 
Zertifizierungsprogramm "Produkte aus kompostierbaren Werkstoffen" im Einzelnen: 
 
1. Antragstellung bei DIN CERTCO oder einem seiner Kooperationspartner: 

 
Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben und beachten Sie, dass Sie drei verschiedene 
Prüfverfahren anwenden können (DIN V 54900, DIN EN 13432 oder ASTM D 6400 bzw. 
ASTM D 6868). Das ausgewählte Prüfverfahren muss allerdings durchgängig angewendet 
werden. 

 
Sie erhalten von DIN CERTCO oder einem seiner Kooperationspartner eine 
Antragsbestätigung (ggf. mit Angabe einer Verfahrensnummer). Bitte geben Sie ggf. bei 
weiterem Schriftwechsel diese Verfahrensnummer an. 

 
2. Wahl eines Prüflaboratoriums aus der Liste, der von DIN CERTCO anerkannten 

Prüflaboratorien und Erteilung des Prüfauftrags an das Labor. 
 

Bei der ersten Kontaktaufnahme sind wir Ihnen gerne behilflich. 
 
3. Der Prüfbericht wird entweder durch Sie oder das Prüflaboratorium direkt an DIN CERTCO 

oder einem seiner Kooperationspartner versandt. 
 

DIN CERTCO oder einer seiner Kooperationspartner überprüft die Vollständigkeit der von 
Ihnen eingereichten Unterlagen und bittet gegebenenfalls um Nachreichung fehlender 
Dokumente. Anschließend werden die Prüfergebnisse durch einen Bewertungsausschuss 
bewertet. Abhängig vom Ergebnis dieser Bewertung wird ggf. das Zertifikat erteilt und das 
Zertifikat sowie ein Lizenzvertrag zur Nutzung des Zeichens an Sie versandt oder ein 
Abweichungsbericht erstellt. 

 
4. Vor der Nutzung des Zeichens senden Sie uns bitte den Lizenzvertrag zur Nutzung des 

Zeichens unterschrieben zurück.  
 
5. Zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung erfolgen in regelmäßigen Abständen 

Kontrollprüfungen. 
 
6. Stellen Sie bitte rechtzeitig vor Ablauf der auf dem Zertifikat ausgewiesenen Gültigkeit einen 

Antrag auf Verlängerung. 
 

Sollte Ihr Antrag 2 Monate vor Ablauf der Gültigkeit noch nicht vorliegen, erhalten Sie von 
DIN CERTCO eine entsprechende Benachrichtigung. 
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Schematische Darstellung 

Rechnungslegung 

Veröffentlichung von Listen über 
Produktzertifizierungen, 
Werkstoffregistrierungen und 
Unbedenklichkeitsbescheinigung
en 

Antrag bei DIN CERTCO 

Durchführung der Prüfungen und 
Erstellung der Nachweise 

Prüfung auf inhaltliche Richtigkeit 
und Konformitätsbewertung durch 
unabhängige Gutachter 
(Bewertungsausschuss) 

Unterlagen vollständig? 

Wahl eines Prüflaboratoriums aus 
der Liste der von DIN CERTCO 
anerkannten Prüflaboratorien und 
Erteilung des Prüfauftrags 

ja 

Prüfbericht und Nachweise an DIN 
CERTCO 

Nachforderung 
fehlender Unterlagen 

Konformität festgestellt? 

Abweichungsbericht, ggf. Un-
bedenklichkeitsbescheinigung 

ja 

nein 

Vorprüfung durch DIN CERTCO 

nein 

Lizenzvertrag zur 
Zeichennutzung 

Auftrag zur 
Kontrollprüfung 
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Registrierung von Werkstoffen, Halbzeugen und Zusat zstoffen  
 
Zur Vereinfachung des Verfahrens zur Zertifizierung von Produkten aus kompostierbaren 
Werkstoffen werden bei DIN CERTCO Werkstoffe, Halbzeuge und Zusatzstoffe registriert, die 
nach DIN V 54900, DIN EN 13432 oder ASTM D 6400 (bzw. ASTM D 6868) kompostierbar sind 
bzw. den Anforderungen des Zertifizierungsprogramms entsprechen. Verarbeitenden 
Unternehmen ist die Möglichkeit gegeben, bei ihren Anträgen auf Zertifizierung von Produkten 
auf diese Listen Bezug zu nehmen. Die Anträge auf Zertifizierung von Produkten können auf 
diese Weise in vereinfachter Form und kostengünstiger gestellt werden. 
Bei positivem Ergebnis wird der entsprechende Werkstoff (resp. Halbzeug, Zusatzstoff) in eine 
Positivliste aufgenommen, dem "Verzeichnis der für die Herstellung von zertifizierten Produkten 
aus kompostierbaren Werkstoffen zugelassenen Werkstoffe und Halbzeuge" oder dem 
"Verzeichnis der für die Herstellung von zertifizierten Produkten aus kompostierbaren 
Werkstoffen zugelassenen Zusatzstoffe" 
Bei negativem Ergebnis kann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt werden, wenn 
nachgewiesen wurde, dass der Werkstoff zwar biologisch abbaubar ist, aber den strengen 
Anforderungen der DIN V 54900, DIN EN 13432 oder ASTM D 6400 (bzw. ASTM D 6868) nicht 
genügt. 
 
Folgende Unterlagen sind zusammen mit dem Antrag einzureichen: 
 
Für die Registrierung eines Werkstoffs:  
 
· Beschreibung der chemischen Zusammensetzung des Werkstoffs 
· Prüfbericht nach DIN V 54900, DIN EN 13432 oder ASTM D 6400 bzw. ASTM D 6868 
· Infrarot-Transmissions-Spektrum 
 
Für die Registrierung eines Halbzeugs: 
 
· Beschreibung des Aufbaus des Halbzeugs mit Angabe aller Schichtdicken 
· Auflistung aller verwendeten Werkstoffe mit Angabe der Massenanteile der jeweiligen 

Werkstoffe im Halbzeug 
· Für jeden Werkstoff im Halbzeug: Verweis auf die Listung des Werkstoffs in der 

entsprechenden Positivliste oder Prüfbericht nach DIN V 54900, DIN EN 13432 oder ASTM D 
6400 bzw. ASTM D 6868 

· Für das Halbzeug: Prüfbericht für eine Desintegrationsprüfung nach DIN V 54900-3, DIN EN 
13432 oder ASTM D 6400 bzw. ASTM D 6868 

· Oder alternativ ein Prüfbericht nach DIN V 54900, DIN EN 13432 oder ASTM D 6400 bzw. 
ASTM D 6868 für das Halbzeug 

· Für jeden Werkstoff im Halbzeug: Infrarot-Transmissions-Spektrum (Entfällt für Werkstoffe, 
die in der Positivliste bei DIN CERTCO aufgeführt sind.) 

 
 
Für die Registrierung eines Zusatzstoffs:  
 
· Angabe der chemischen Zusammensetzung 
· Prüfbericht zum Nachweis der chemischen Unbedenklichkeit und der vollständigen  

biologischen Abbaubarkeit nach DIN V 54900-1 und -2, DIN EN 13432 oder ASTM D 6400 
bzw. ASTM D 6868 oder nach anderen international anerkannten Standardmethoden zur 
Prüfung der biologischen Abbaubarkeit. 

· Infrarot-Transmissions-Spektrum 
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Zertifizierung von Produkten 
 
Zertifizierungen erfolgen nur für Produkte und nicht für Werkstoffe, Zusatzstoffe oder Halbzeuge. 
Zertifizierungen können für einzelne Produkte, ganze Produktfamilien oder einzelne Untertypen 
eines Produktes beantragt werden. 
 
Bei positivem Ergebnis wird für das beantragte Produkt ein Zertifikat mit einer Registernummer 
ausgestellt. Nach Abschluss des Zeichennutzungsvertrages mit DIN CERTCO (und für Produkte, 
deren Entsorgung der deutschen Verpackungsverordnung unterliegt, dem Nachweis eines 
Entsorgungsvertrages für das betreffende Produkt) kann das zertifizierte und gekennzeichnete 
Produkt vertrieben werden. 
 
Folgende Unterlagen sind zusammen mit dem Antrag einzureichen: 
 
 
Für die Zertifizierung eines Produktes: 
 
· Konstruktionszeichnung, detaillierte Beschreibung des Produktes (der Produktfamilie) und 

der Anwendung. Im Falle der Produktfamilie: Angaben aller zwischen den einzelnen Typen 
unterschiedlichen Parameter für jeden Typ. 

 
· Auflistung aller zur Herstellung des Produktes verwendeter Werkstoffe (Halbzeuge) und 

Zusatzstoffe mit Angabe der jeweiligen Massenanteile am Produkt und der jeweiligen 
Wandstärken bzw. Schichtdicken. 

 
· Nachweis(e) über die Einhaltung der DIN V 54900, DIN EN 13432 oder ASTM D 6400 bzw. 

ASTM D 6868 für alle verwendeten Werkstoffe (Halbzeuge), die nicht in der Positivliste der 
Werkstoffe und Halbzeuge (DIN CERTCO) geführt sind. Dazu sind die kompletten 
Prüfberichte vorzulegen. 

 
· Nachweis(e) über die Einhaltung der Anforderungen gemäß Zertifizierungsprogramm für alle 

verwendeten Zusatzstoffe mit einem Massenanteil am Produkt von mehr als 1%, die nicht in 
der Positivliste der Zusatzstoffe (DIN CERTCO) geführt sind. Dazu sind ebenfalls die 
kompletten Prüfberichte vorzulegen. 

 
· Infrarot-Transmission- Spektrum 
 
· Auflistung aller weiteren im Produkt verwendeten Substanzen und aller Stoffe, die bei 

bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes mit diesem zusammen in die Entsorgung 
gelangen können. Unbedenklichkeitsnachweis(e) für diese Stoffe und Substanzen, z.B. 
Sicherheitsdatenblätter. 

 
 
Anerkennung von Prüfberichten 
 
Für die Zertifizierung können nur Prüfberichte von DIN CERTCO anerkannten, kompetenten 
Prüflaboren berücksichtigt werden. Ein entsprechende Liste ist bei DIN CERTCO erhältlich. 
Gemäß eines Kooperationsabkommens werden außerdem Prüfberichte von Labors anerkannt, 
die durch die "Biodegradable Plastics Society" (Tokio, Japan) und des "Biodegradable Products 
Institute" (New York, USA) empfohlen werden. 
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Listen und Verzeichnisse 
 
Folgende Listen und Verzeichnisse können jederzeit bei DIN CERTCO abgerufen werden: 

 
· Verzeichnis der für die Herstellung von zertifizierten Produkten aus kompostierbaren 

Werkstoffen zugelassenen Werkstoffe, Halbzeuge, und Zusatzstoffe 
 
· Verzeichnis der zertifizierten Produkte aus kompostierbaren Werkstoffen 
 
· Verzeichnis der für die Prüfung gemäß dem Zertifizierungsprogramm "Produkte aus 

kompostierbaren Werkstoffen" anerkannten Prüflaboratorien 
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Ihre Ansprechpartner im Detail: 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen an uns haben, helfen wir Ihnen gerne weiter: 
 
 
  Deutschland und Schweiz 
 
  DIN CERTCO 

Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 
Alboinstraße 56 
D-12103 Berlin 
Germany 

 
 

Dipl.-Ing. Norbert Müller 
 

Telefon: +49 30 7562-1136 
Fax:  +49 30 7562-1141 
E-Mail:  norbert.mueller@dincertco.de 
 

Anke Sonneck 
 

Telefon: +49 30 7562-1146 
Fax:  +49 30 7562-1141 
E-Mail:  anke.sonneck@dincertco.de  
 
 
  Großbritannien 
 

The Composting Association, 
Avon House, Tithe Barn Road 
Wellingborough, Northamptonshire 
NN8 1DH 
United Kingdom  
 
 
Melvyn Chimes 

 
Telefon: +44 1933 22 77 77 
E-Mail:  melvyn@compost.org.uk 
 
 
  Niederlande  
 

Keurmerkinstituut B.V. 
Jan van der Heydenstraat 50 
2665 JA Bleiswijk 
The Netherlands 
 
 
Rene Ungerer 

 
Telefon: +31 10 440 32 66 
E-Mail:  rene@keurmerk.nl 
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  Polen 
 

Centralny OKrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowa@ (COBRO) 
ul. Konstanci@ska 11 
02-942 Warszawa 
Poland 

 
 

Andrzej Milewski 
 
Telefon: +48 22 842 20 11 
E-Mail:  milewski@cobro.org.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 


